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Allgemeine Beratungs- und Betreuungsbedingungen (ABB)

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Leistungen von KI und ihrer Subunterneh-

mern oder Partnerunternehmen an Unter-
nehmen, Gewerbetreibende, Selbständige 
& Freiberufler, Behörden und gleichzuset-
zende Einrichtungen erfolgen ausschließ-
lich auf der Grundlage des geschlossenen 
Vertrages und der nachfolgenden ABB. 
Dies gilt auch für Folgeaufträge ohne be-
sonderes Angebot auf bereits ausgeführte 
Aufträge.

(2) Die nachstehenden Bedingungen gelten 
zwischen KI und ihrem Auftraggeber für 
alle Aufträge, soweit nicht schriftlich etwas 
anderes vereinbart ist.

(3) Die nachstehenden ABB gelten mit der 
Auftragserteilung/ Vertragsunterzeichnung 
in der jeweils aktuellen Fassung als ange-
nommen. Eine Annahme ist mit Auf-
tragserteilung sowie bei schriftlicher Mittei-
lung erfolgt, wenn dieser nicht binnen 4 
Wochen ab Versanddatum vom Auftrag-
geber widersprochen wird. Eine Auf-
tragserteilung des Auftraggebers unter 
Hinweis auf seine eigenen Geschäfts-
oder Einkaufsbedingungen berührt die 
nachstehenden ABB nicht. Es gelten aus-
schließlich die nachstehenden Bedingun-
gen, ohne dass KI ihr zugeleiteten Ge-
schäfts- und/oder Einkaufsbedingungen 
widersprechen muss.

§ 2 Gegenstand 
(1) Gegenstand ist die vertraglich vereinbarte 

Leistung, die nach den Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Berufsausübung durch 
qualifizierte Mitarbeiter von KI im Rahmen 
des vereinbarten Zeitraumes durchgeführt 
wird. Die Auswahl des Mitarbeiters bleibt 
KI überlassen.

(2) KI ist berechtigt, sich zur Vertragserfüllung
externer Dritter zu bedienen. 

§ 3 Pflichten von KI 
KI darf Berichte, Dokumente, Gutachten 
und sonstige schriftliche oder elektroni-
sche Äußerungen und Ergebnisse ihrer 
Tätigkeiten Dritten mit Ausnahme von § 2
(2) nur mit Einwilligung des Auftraggebers 
aushändigen bzw. zugänglich machen.

§ 4 Mitwirkungspflichten d. Auftraggebers 
(1) Die Umsetzung der eingegangenen Ge-

schäftsverbindung und insbesondere der 
von KI zu erbringenden Leistung erfordert 
als wesentliche Vertragspflicht die enge 
Kooperation des Auftraggebers mit den 
eingesetzten Mitarbeitern von KI. Insbe-
sondere schafft der Auftraggeber im Be-
darfsfalle unentgeltlich die Voraussetzun-
gen im Bereich seiner Betriebssphäre, die 
zur ordnungsgemäßen Durchführung des 
Auftrages erforderlich sind. Zu diesen Vo-
raussetzungen zählen u. a., dass der Auf-
traggeber Arbeitsräume für die Mitarbeiter 
von KI einschließlich freiem Internetzu-
gang (LAN oder WLAN) sowie alle erfor-
derlichen Informationen und Unterlagen 
unter Nennung der dazugehörigen An-
sprechpartner bereitstellt. Ein Zugang zu 
den elektronisch verarbeiteten personen-
bezogenen Daten des Auftraggebers wird 
von KI nicht verlangt. Räumt der Auftrag-

geber KI einen solchen Zugang ein, so ge-
schieht dies auf Gefahr des Auftraggebers. 
KI sichert zu, mit den zur Kenntnis gelang-
ten Informationen vertraulich umzugehen.

(2) Der Auftraggeber sichert KI zu, dass von 
ihm zur Durchführung eines Auftrages 
übergebene Unterlagen, Pläne oder 
Zeichnungen, Fotos und Filme beste-
hende Patent-, Lizenz,- Warenzeichen-, 
Geschmacksmuster- und/oder Urheber-
rechte Dritter nicht verletzen. Andernfalls 
ist der Auftraggeber in der Pflicht, solche 
Rechte zu prüfen und KI darüber zu infor-
mieren.

(3) Der Auftraggeber benennt zudem eine 
Kontaktperson, die den Mitarbeitern von KI 
während der vereinbarten Arbeitszeit zur 
Verfügung steht; die Kontaktperson ist er-
mächtigt, Erklärungen abzugeben, die im 
Rahmen der Fortführung des Auftrages als 
Zwischenentscheidung notwendig sind. 

(4) Die vom Auftraggeber zu benennende 
Kontaktperson verschafft den Mitarbeitern 
von KI Zugang zu den für ihre Tätigkeit 
notwendigen Informationen sowie Räum-
lichkeiten und versorgt sie rechtzeitig mit 
allen erforderlichen Unterlagen. Die Per-
son unterrichtet KI über alle Vorgänge und 
Umstände, die für die Ausführung des Auf-
trages von Bedeutung sein können, als
auch solche, die erst während der Tätigkeit 
von KI bekannt werden. 

(5) Auf Verlangen von KI hat der Auftraggeber 
die Vollständigkeit der vorgelegten Unter-
lagen oder Gegenstände und der gegebe-
nen Auskünfte und Erklärungen in einer 
von KI formulierten schriftlichen Erklärung 
zu bestätigen. 

(6) Der Auftraggeber steht dafür ein, dass die 
im Rahmen des Auftrags von KI gefertig-
ten Berichte, Organisationspläne, Ent-
würfe, Zeichnungen, Aufstellungen und 
Berechnungen nur für seine eigenen Zwe-
cke verwendet werden. Soweit Urheber-
rechte entstanden sind, verbleiben diesel-
ben bei KI.

(7) Erbringt der Auftraggeber eine seiner Mit-
wirkungspflichten nicht vereinbarungsge-
mäß, so gehen die daraus entstehenden 
Folgen zu Lasten des Auftraggebers. KI 
kann den, dadurch erforderlicher Weise, 
erbrachten Mehraufwand dem Auftragge-
ber in Rechnung stellen. 

(8) Alle hier aufgeführten Mitwirkungspflich-
ten sind wesentliche Hauptpflichten des 
Auftraggebers und werden als solche ver-
einbart. 

§ 5 Annahmeverzug 
(1) Kommen der Auftraggeber oder von ihm 

beauftragte dritte Personen mit der An-
nahme der Dienste in Verzug oder unter-
lässt bzw. verzögert der Auftraggeber 
seine Mitwirkungspflichten, insbesondere 
nach § 4, so kann KI für die infolgedessen
nicht geleisteten Dienste die vereinbarte 
Vergütung verlangen und ist zur fristlosen 
Kündigung des Vertrages berechtigt. 

(2) Die Rechte nach Absatz 1 stehen KI ins-
besondere auch dann zu, wenn bei der 
Durchführung eines Auftrages die Mitwir-
kung des Auftraggebers und/oder von ihm 

beauftragter dritte Personen von Einfluss 
ist und diese Mitwirkung nicht in nach Art 
und Umfang angemessener Weise durch 
geeignete Personen erfolgt. KI haftet in 
keinem Fall für Schäden, die mit der Er-
bringung von Mitwirkungsleistungen des 
Auftraggebers und/oder von ihm beauf-
tragter dritter Personen zusammenhän-
gen; auch ein Anspruch auf Mängelbesei-
tigung gegenüber KI besteht insoweit 
nicht. 

(3) Unberührt bleiben die Ansprüche von KI 
auf Ersatz der entstandenen Mehraufwen-
dungen. 

§ 6 Höhere Gewalt 
Ereignisse höherer Gewalt, die KI die Leis-
tung wesentlich erschweren oder unmög-
lich machen, berechtigen KI, die Erfüllung 
der Verpflichtungen um die Dauer der Be-
hinderung und um eine angemessene An-
laufzeit hinauszuschieben oder vom Auf-
trag zurückzutreten. Der höheren Gewalt 
stehen Streik, Aussperrung und ähnliche 
Umstände gleich. Derartige Störungen ge-
hen auch dann nicht zu Lasten von KI, 
wenn sie bei Zulieferern von KI oder deren 
Zulieferern auftreten. KI unterrichtet den 
Auftraggeber unverzüglich über den Ein-
tritt eines solchen Umstandes. 

§ 7 Treuepflichten 
(1) Der Auftraggeber und KI verpflichten sich 

zur gegenseitigen Loyalität. Zu unterlassen 
ist insbesondere die Einstellung oder sons-
tige Beschäftigung von Mitarbeitern oder 
ehemaligen Mitarbeitern, die in Verbindung 
mit der Auftragsdurchführung tätig gewe-
sen sind, vor Ablauf von 24 Monaten nach 
Beendigung der Zusammenarbeit. 

(2) Der Auftraggeber verpflichtet sich gegen-
über KI, ihm zur Kenntnis gelangte Kündi-
gungs- oder sonstige Veränderungsab-
sichten bei einem oder mehreren der für 
die Durchführung des Auftrags eingesetz-
ten Mitarbeiter von KI, dieser unverzüglich 
mitzuteilen. 

(3) Für vorsätzliche oder fahrlässige Verlet-
zungen dieser Pflichten zahlt der Auftrag-
geber KI eine Vertragsstrafe in Höhe von 
50 % der Auftragssumme, höchstens je-
doch € 25.000. 

§ 8 Preise, Honorare, Nebenkosten, Fällig-
keiten, Eigentumsvorbehalt 

(1) Alle von KI angegebenen Honorare und 
Preise verstehen sich in EURO zuzüglich 
gesetzlicher Umsatzsteuer. Außerdem 
gilt folgendes:
Für Leistungen/Dienste sind die Einzel-
heiten der Vergütung grundsätzlich im je-
weiligen Einzelvertrag geregelt. Das Ent-
gelt für die Leistungen/Dienste von KI 
bzw. seiner Mitarbeiter ist nach den von 
KI und ihren Mitarbeitern für ihre Tätigkeit 
aufgewendeten Zeiten zu berechnen 
(Zeithonorar), soweit in besonderen Fäl-
len nicht Abweichendes bestimmt wird. 
Dabei wird eine Zeittaktung je angefange-
nen 15 Minuten angewendet.

(2) Soweit im Angebot oder Einzelvertrag 
nicht anders spezifiziert ist, kann KI Rei-
sekosten, Tages- und Übernachtungs-
geld gesondert in Rechnung stellen bzw. 
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in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
Die Abrechnung der Reisekosten orien-
tiert sich am tatsächlichen Aufwand. An-
gefallene und belegte Kosten für die In-
anspruchnahme öffentlicher Verkehrsmit-
tel sind KI zu erstatten. Für die Reisezei-
ten kann ein Pauschalverrechnungssatz
zu vereinbart werden.

(3) Alle Rechnungen sind sofort und ohne 
Abzug, längstens binnen 14 Tagen nach 
Rechnungsdatum zu zahlen, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
ist.
KI kann angemessene Vorschüsse auf 
Vergütung und Auslagenersatz verlangen 
und die Erbringung ihrer Leistungen von 
der vollen Befriedigung ihrer Ansprüche 
abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner. 

(4) KI kann die Annahme von Aufträgen ohne 
Angabe von Gründen ablehnen, wenn sie 
Zweifel an der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit des Auftraggebers hat.

(5) Eine Aufrechnung gegen Forderungen 
von KI auf Vergütung und Auslagenersatz 
ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräf-
tig festgestellten Forderungen zulässig. 

(6) Bis zur vollständigen Zahlung verbleiben 
die Liefergegenstände im Eigentum von 
KI. In dem Fall des Zahlungsverzuges
oder der Nichtzahlung kann KI die Nut-
zung der Liefergegenstände ganz oder 
teilweise untersagen. Auftraggeber sind 
verpflichtet, KI unverzüglich unter An-
gabe aller Einzelheiten von Pfändungen 
oder anderen Rechtsbeeinträchtigungen 
zu benachrichtigen, die es KI ermögli-
chen, mit allen rechtlichen Mitteln gegen 
diese vorzugehen.

(7) Erfüllen Auftraggeber Ihre Verpflichtun-
gen aus diesem Vertrag oder anderen 
Verträgen mit KI nicht oder werden KI 
Umstände bekannt, die deren Kreditwür-
digkeit mindern, so kann KI jederzeit vom 
Vertrag zurücktreten.

(8) KI ist berechtigt, das Betriebsgelände des 
Auftraggebers zu gewöhnlichen Ge-
schäftszeiten zu betreten und die Vorbe-
haltsware in Besitz zu nehmen und sie, 
unbeschadet Zahlungs- und sonstigen 
Verpflichtungen des Auftraggebers durch 
freihändigen Verkauf oder im Wege der 
Versteigerung bestmöglich zu verwerten. 
Den Verwertungserlös rechnet KI nach 
Abzug entstandener Kosten auf die Ver-
bindlichkeiten des Auftraggebers an, ei-
nen möglichen Überschuss zahlt die KI 
aus.

(9) Bei Zahlungsverzug ist KI berechtigt, ab 
dem ersten Verzugstag Zinsen in Höhe 
von 6% über dem jeweils geltenden Ba-
siszins der Deutschen Bundesbank gel-
tend zu machen, ohne dass es dafür ei-
ner gesonderten Mahnung bedarf. KI ist 
berechtigt, ab der ersten Mahnung eine 
Gebühr in Höhe von 10,00 Euro pro Mah-
nung zuzüglich gesetzlicher Umsatz-
steuer zu erheben.

(10) Kommt ein Auftraggeber seinen Zah-
lungsverpflichtungen nach bereits über-
schrittenem Zahlungsziel und erfolgter 
Mahnung nicht nach, so ist KI berechtigt, 
in Arbeit befindliche Aufträge zu stornie-
ren oder zu unterbrechen. Bei einer Stor-
nierung hat KI das Recht, die bislang an-
gefallenen Kosten dem Auftraggeber in 

Rechnung zu stellen und unter Eigen-
tumsvorbehalt gelieferte Leistungen auf 
Kosten des Auftraggebers zurück zu neh-
men. Bei einer Unterbrechung ist KI be-
rechtigt, die ihr und ihren Lieferanten ent-
stehenden Kosten aus dieser Unterbre-
chung dem Auftraggeber in Rechnung zu 
stellen.

(11) Bei Zahlungsverzug behält sich KI die 
Verrechnung eingehender Zahlungen mit 
ausstehenden Forderungen gegen den 
Auftraggeber auch aus früheren Aufträ-
gen zu verrechnen.

§ 9 Unterlagen, Aufbewahrung und Heraus-
gabe derer, Schutzrechte 

(1) KI liefert die Ergebnisse seiner Arbeit in 
elektronischer Form als PDF-Datei aus. 
KI kann jederzeit auch andere sinnvolle 
Dateiformate verwenden.
Wünscht der Auftraggeber die Ausliefe-
rung in anderer Form, kann KI dafür ent-
sprechenden Auslagenersatz zu den im 
Vertrag vereinbarten Konditionen verlan-
gen.

(2) KI bewahrt die ihr im Zusammenhang mit 
der Erledigung eines Auftrages überge-
benen und von ihr selbst angefertigten 
wesentlichen Unterlagen sowie den über 
den Auftrag geführten Schriftwechsel - 
unter Berücksichtigung eventuell gelten-
der gesetzlicher Vorschriften - nach eige-
nem Ermessen auf. 

(3) Nach Befriedigung ihrer Ansprüche aus 
dem Auftrag hat KI auf Verlangen des 
Auftraggebers alle Unterlagen herauszu-
geben, die sie aus Anlass ihrer Tätigkeit 
für den Auftrag von diesem oder für die-
sen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für 
den Schriftwechsel zwischen KI und ih-
rem Auftraggeber und für Schriftstücke, 
die dieser bereits in Urschrift oder Ab-
schrift besitzt. 
Das gilt insbesondere nicht für Unterla-
gen der arbeitsmedizinischen Vorsorge. 
Diese dürfen nicht an den Auftraggeber 
abgegeben werden. Eine Weitergabe an 
einen anderen Arzt/Dienst ist nur mit 
schriftlicher Zustimmung eines jeden ein-
zelnen, betroffenen Beschäftigten zuläs-
sig.
KI kann von Unterlagen, die sie an den 
Auftraggeber übergibt, Abschriften oder 
Fotokopien anfertigten und zurückbehal-
ten. 

(4) Alle von KI erstellten und zur Verfügung 
gestellten Unterlagen und Zeichnungen, 
Fotos, Filme und Pläne oder ähnliche Un-
terlagen verbleiben im Eigentum von KI, 
gleich ob diese vom Auftraggeber bezahlt 
wurden. Insbesondere bleibt KI Inhaber 
aller gewerblichen Schutzrechte und des 
Urheberrechtes daran. Der Auftraggeber 
ist nicht berechtigt, diese ohne Zustim-
mung von KI Dritten zugänglich zu ma-
chen oder an Dritte weiterzugeben.

(5) Der Auftraggeber verpflichtet sich, beste-
hende Schutzrechte von KI - gleichwel-
cher Art - zu respektieren und keine an- 
oder aufgebrachten Markenzeichen zu 
entfernen.

§ 10 Datenverarbeitung
(1) Das im Rahmen des Auftrages erstellte 

Foto- und Filmmaterial nutzt KI für ge-
werbliche Zwecke, sowie zur anonymi-
sierten Veröffentlichung. Zusätzlich wer-

den alle Vertragspartner in der Refe-
renzkundenliste von KI genannt. Der 
Auftraggeber willigt mit der Auftragser-
teilung in die Verwendung seines Fir-
menlogos für werbliche Maßnahmen 
von KI ein. Widerrufsbelehrung: Sie 
können der Nutzung für gewerbliche 
Zwecke, der Veröffentlichung von Foto- 
und Filmmaterial, sowie der Aufnahme in 
die Referenzkundenliste jederzeit wider-
sprechen. Der Widerspruch ist durch 
eine formlose Mitteilung auf dem Post-
weg an die Adresse von KI, Hansastraße 
122 in D- 44866 Herne oder durch eine 
E-Mail an info@ki-consulting.eu zu täti-
gen. Im Widerspruch muss der Hinweis 
gegeben sein, für welchen Bereich wi-
dersprochen wird.

(2) KI nutzt, die im Rahmen des Auftrages 
erhobenen oder von Ihnen übermittelten 
Kontaktdaten (z.B. E-Mail-Adresse), für 
zukünftige Angebotserstellungen und 
den Versand von Newslettern. Wider-
rufsbelehrung: Sie haben das Recht, 
ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt.“ Organisato-
risch/technisch ist die E-Mail-Adresse 
dann für Werbezwecke zu sperren. Für 
Vertragszwecke kann sie weiterverwen-
det werden. 

(3) Weitere Informationen zum Datenschutz 
werden unter folgendem Link zur Verfü-
gung gestellt: https://ki-consulting.eu/da-
tenschutzbestimmungen/  

§ 11 Geheimhaltung
(1) Beide Parteien verpflichten sich, alle In-

formationen, gleich in welcher Form, die 
sie im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung dieses Vertrages erhalten, zeitlich 
unbegrenzt vertraulich zu behandeln und 
nur zur Durchführung des Vertrages zu 
verwenden. Keine Partei ist berechtigt, 
diese Informationen ganz oder teilweise 
zu anderen als den soeben genannten 
Zwecken zu nutzen oder diese Informa-
tion Dritten zugänglich zu machen, soweit 
keine gesetzliche Verpflichtung dazu be-
steht.

(2) Die vorstehende Verpflichtung gilt nicht 
für Informationen, die eine der Parteien 
nachweisbar von Dritten erhalten hat, 
ohne zur Geheimhaltung verpflichtet zu
sein, oder die öffentlich bekannt sind. Be-
stehen Zweifel, ob eine Information der 
Geheimhaltungspflicht unterliegt, ist sie 
bis zur schriftlichen Freigabe durch die je-
weils andere Partei als vertraulich zu be-
handeln. 

§ 12 Tätigkeit als Sachverständige
Werden KI und seine Mitarbeitenden als Sach-
verständige tätig oder sind deren Tätigkeiten 
denen eines Sachverständigen gleichzuset-
zen, so gelten dafür ergänzend zu diesen ABB
die Geschäftsbedingungen für Sachverständi-
gentätigkeiten (AGS). Diese sind unter folgen-
dem Link zu finden und herunterzuladen:
https://ki-consulting.eu/agbs-abbs-aebs/
§ 13 Haftung
(1) KI und die von ihr eingesetzten Vertrags-

partner schließen alle Schadenersatzan-
sprüche aus. Hiervon unberührt bleibt je-
doch eine Haftung aufgrund vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Verhaltens seitens 
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KI. Andere, als die nachstehenden Ge-
währleistungsrechte stehen dem Auftrag-
geber nicht zu.

(2) KI und die von ihr eingesetzten Vertrags-
partner haften nicht für entgangenen Ge-
winn, ausgebliebene Einsparungen, Er-
satz vergeblicher Aufwendungen, Schä-
den aus Ansprüchen Dritter und sonstige 
mittelbare und Folgeschäden sowie für 
aufgezeichnete Informationen..

(3) KI und die von ihr eingesetzten Vertrags-
partner haften nicht für Mangelfolgeschä-
den, es sei denn, KI hat gegenüber dem 
Auftraggeber schriftliche Zusicherungen 
gemacht, welche diesen gerade gegen 
das Risiko von Mangelfolgeschäden ab-
sichern soll.

(4) Der Auftraggeber hat gemäß § 377 HGB 
Rügepflicht, die sich auch auf den Um-
fang einer Leistung bezieht. Offensichtli-
che Mängel müssen innerhalb einer Frist 
von einer Woche ab Empfang der Leis-
tung gegenüber KI schriftlich angezeigt 
werden, andernfalls ist eine Geltendma-
chung ausgeschlossen. Zur Fristwahrung 
genügt die rechtzeitige Absendung. Den 
Auftraggeber trifft die volle Beweislast für 
sämtliche Anspruchsvoraussetzungen.
Ist die von KI und/oder einem von ihr ein-
gesetzten Vertragspartner erbrachte 
Leistung mangelhaft oder fehlt zum Zeit-
punkt der Übergabe an den Auftraggeber 
eine zugesicherte Eigenschaft, so ist KI 
unter Ausschluss aller weiteren Ansprü-
che berechtigt nachzubessern. 

Dabei gelten jedoch die folgenden Maß-
gaben als vereinbart:
a. Für den Fall einer Nachbesserung 

gilt die branchenübliche Frist als ver-
einbart.

b. Handelt es sich um Leistungen, die 
im Wesentlichen Leistungen Dritter 
(Vertragspartner von KI) sind, so tritt 
KI ihre Ansprüche hiermit an den 
Auftraggeber ab. Auf Anforderung 
erhält der Auftraggeber alle erforder-
lichen Informationen und Unterla-
gen, um seinen Anspruch geltend zu 
machen.

c. Der Auftraggeber ist nur dann be-
rechtigt, erforderliche Nachbesse-
rungsarbeiten durch Dritte vorneh-
men zu lassen, wenn KI die Mangel-
beseitigung endgültig abgelehnt hat.

d. Schlägt die Nachbesserung fehl, 
dann kann der Auftraggeber grund-
sätzlich nach seiner Wahl die Herab-
setzung der Vergütung (Minderung) 
oder Rückgängigmachung des Ver-
trages (Rücktritt) oder Schadener-
satz statt Leistung fordern.

e. Wählt der Auftraggeber/Besteller 
Schadenersatz statt Leistung, so 
gelten die Haftungsbeschränkungen 
gemäß § 11 Ziffer 1, 2, 3 und 7. Bei 
nur geringfügigen Mängeln steht 
dem Auftraggeber kein Rücktritts-
recht zu.

f. Macht der Auftraggeber von seinem 
Rücktrittsrecht Gebrauch, so hat KI 
Anspruch auf Vergütung für die bis 

zum Wirksamwerden der Kündigung 
aufgrund des Vertrages erbrachten 
Leistungen. 
Die Vergütung entfällt nur für solche 
Leistungen, für die der Auftraggeber 
innerhalb von zwei Wochen nach 
Kündigung nachweist, dass sie für 
ihn nicht nutzbar und ohne Interesse 
sind. Weitergehende Ansprüche des 
Auftraggebers wegen qualitativer 
Leistungsstörung sind ausgeschlos-
sen.

Jegliche Haftung von KI erlischt, wenn 
eine Bearbeitung, Nacharbeitung oder 
sonstige Änderung ohne Zustimmung 
von KI vorgenommen wird.

(5) Gewährleistungsansprüche, sofern sie 
gesetzlich vorgeschrieben sind, stehen 
nur unmittelbar dem Auftraggeber zu und 
sind nicht abtretbar.

(6) Bezüglich der Verjährung gelten die ge-
setzlichen Regelungen. Im Falle einer 
Nachbesserung verlängert sich die Frist 
um den Zeitraum, den die Nachbesse-
rungsarbeiten in Anspruch genommen 
haben.

(7) Die Haftung von KI und der von KI einge-
setzten Vertragspartner ist auf einen Be-
trag von 3.000.000 EURO für Personen-
schäden und 300.000 EURO für Vermö-
gens- und Sachschäden begrenzt und 
stehen für höchstens zwei Versiche-
rungsfälle pro Jahr zur Verfügung.

Stand 08/2024
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Diese Seite ist aus technischen Gründen leer.


